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KLIMASCHUTZGESETZ §7B – 2. RUNDE DATENERFASSUNG 

ENERGIEVERBRÄUCHE

Dipl.-Ing. Harald Höflich

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Referat 63: Energieeffizienz in Haushalten und Unternehmen



▪ KSG trat erstmals am 31.7.2013 in Kraft.

▪ Zentrales Element: Klimaschutzziele geben Richtung vor. 

▪ 2020 weiterentwickelt → 24.10.2020 Novelle veröffentlicht

u.a. Datenerfassung, PV-Pflicht, kom.Wärmeplanung, …

▪ Weitere Novellierung 6.10.2021: 

verschärftere Ziele und diese vorgezogen

Ausweitung PV-Pflicht (auch Wohngeb. und Sanierungen), Flächenziele in 

Reg.Plänen: 2% für EE, Sektorziele, …

▪ Derzeit nächste Novellierung in Vorbereitung …

parl. Prozess 2022, In-Kraft-Treten Anfang 2023

Klimaschutzgesetz BW
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▪ Der Treibhausgasausstoß des Landes soll im Vergleich zu den Gesamtemissionen 

des Jahres 1990 

- bis 2020 um mindestens 25% (KSG 1.0)

- bis 2030 um mindestens 42 65% (KSG 2.0) (KSG 3.0)

- bis 204050 um 90% sinken (Netto-Treibhausneutralität)

▪ besondere Vorbildwirkung der Öffentlichen Hand

▪ Landesverwaltung soll bis zum Jahr 2040 weitgehend klimaneutral organisieret 

werden.

▪ flankierend siehe auch Klimaschutzpakt KLV-UM

▪ Fortschreibung IEKK: aktuell begonnen

Klimaschutzgesetz BW - Ziele
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▪ Ziele: Energie sparen, Energieeffizienz → Klimaneutralität

▪ Voraussetzung dazu: Kenntnis und Transparenz der Energieverbräuche – am 

besten professionelles kEM

▪ 1. Schritt: systematisches und regelmäßiges Erheben der Energieverbräuche 

→ Potenziale erkennen

▪ viele Kommunen sind schon aktiv, anderen brauchen Anstoß

▪ →Pflicht für alle 1136 Kommunen zur Datenerfassung der wichtigsten 

Energieverbräuche in einheitlicher Datenbank

▪ Kommunensteckbriefe für Erkenntnisgewinn

▪ Konnexität-Zahlungen im 1.Jahr (1,3 Mio Euro)

Klimaschutzgesetz BW: 

§ 7b Datenerfassung Energieverbräuche
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▪ strukturelles Coaching Qualitätssicherung EM (Kom.EMS)
75% Zuschuss, max. 600 Euro/ Beratungstag, bis zu 7 Tage, max. 4.200 Euro

▪ Projektentwicklung Contracting (ProECo)
Beratung/ Begleitung Umsetzung von Contracting-Projekten

verschiedene Förderansätze: bis zu 75% Zuschuss, bis zu 200.000 Euro 

▪ Kommunale Wärmeplanung (Nicht-verpflichtete Kommunen)
Gemeinde 5-10.000 EW: max. 30.000 €,    10-20.000 EW: max. 60.000 €

Konvoi (4 Gemeinden 20.000 EW gesamt): max. 65.000 €

Konvoi (10 Gemeinden, 70.000 EW gesamt): max. 162.500 €

Landkreiskonvoi (alle Gem. des LK ES inkl. verpflichtete) max. 423.000 €

▪ Klimaneutrale Kommunalverwaltung
65% Zuschuss für Fachpersonal: für 3 Jahre zusätzlich beschäftigt

75% Zuschuss für Beratungstage und Sachausgaben

Förderung Land-BW
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Programm mehrfach überzeichnet!



 Strukturelles Coaching zur Qualitätssicherung bei 

Energiemanagement

 fachliche Unterstützung (Beratung / Begleitung) zur 

Einführung und Optimierung eines kommunalen 

Energiemanagements nach dem Qualitätsstandard kom.EMS

 durch geschulte kom.EMS-Coaches

 75% Zuschuss für Beratungstage, max. 600 Euro/ Ber.Tag

 bis zu 7 Tage  max. 4.200 Euro

 Antragstellung bei L-Bank – vor Beginn= Vertragsabschluss

 Synergien nutzen im Konvoi!!!

Klimaschutz-Plus BW – Förderung 

Coaching zu kEM
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 qualifizierte Beratung für Umsetzung von Contracting-

Projekten mit möglichst hoher CO2-Einsparung

 Zuschuss für Entwicklung und Begleitung der Umsetzung:

 a) je 1% der zuwendungsfähigen Honorarkosten von bis zu 800 Euro Tagessatz 

sowie höchstens 200 000 Euro insgesamt für jeden Prozentpunkt prognostizierter 

und im Contracting-Vertrag vereinbarter CO2-Einsparungen,

 b) 5% der geschätzten Erstinvestitionen, die im Contracting-Projekte umgesetzt 

werden, ohne laufende Wartungs- und Instandhaltungskosten, oder 

 c) 75% der Honorarkosten, höchstens 600 Euro /Arbeitstag, max.150 000 Euro

 Maßgeblich ist der kleinste sich ergebende Betrag

 Antragstellung bei L-Bank – vor Beginn= Vertragsabschluss

Klimaschutz-Plus BW: ProECo = 

Projektentwicklung Contracting
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 65% Zuschuss für Fachpersonal, das für drei Jahre 

zusätzlich beschäftigt wird

 75% Zuschuss für Beratungstage, max. 600 Euro/ Ber.Tag

 75% Sachausgaben

 bei Konvoi wird kummuliert

Klimaschutz-Plus BW – Förderung 

Klimaneutrale Kommunalverwaltung
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EW*innen Stellen Beratungstage Sachmittel

bis 20.000 ½ bis zu 10 bis zu 15.000

bis. 100.000 1 bis zu 15 bis zu 25.000

über 100.000 2 bis zu 20 bis zu 30.000



 Gefördert werden

 Planungen für einzelne Kommunen

 Gemeinsame Planungen mehrerer Kommunen (bis hin zu Landkreisen) 

Planungskonvoi

 Anforderungen an Wärmeplan analog zum KSG

 Verpflichtete Kommunen dürfen sich an Konvois beteiligen

 Kristallisationspunkt für Planungen mit Nachbargemeinden

 Höhe der Förderung

 orientiert an Konnexitätszahlungen

 je kleiner die Einwohnerzahl, desto höhere Pro/Kopf-Förderung

 Bonus bei Planungskonvois für jede teilnehmende Kommune

Förderprogramm KWP

Kommun

ale 

Wärmepl
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 Einzelgemeinde 5-10.000 EW: max. 30.000 €

 Einzelgemeinde 10-20.000 EW: max. 60.000 €

 kleiner Konvoi (4 Gemeinden

20.000 EW gesamt): max. 65.000 €

 großer Konvoi (10 Gemeinden, 

70.000 EW gesamt): max. 162.500 €

 Landkreiskonvoi (alle Gem.

des LK ES inkl. verpflichtete) max. 423.000 €

Förderhöhe - Beispielrechnungen

07.10.2021

Kommunale 

Wärmeplanu

ng in Baden-
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 Kommunalrichtlinie: (www.klimaschutz.de)

schon seither: Zuschüsse für Coaching, Zähler, Software

 NEU: Personalkosten Einführung / Betreiben von EM
1/2-Stelle bis 2 Stellen, je nach Größe der Kommune

Förderquote: 70%, in finanzschwachen Kommunen: 90%

Laufzeit: 36 Monate

 Qualitätsstandard Kom.EMS (oder gleichwertig)

 Umsetzung: Zukunft–Umwelt– Gesellschaft (ZUG) gGmbH 

 Unterstützung bei der Antragstellung

durch das KompZent-EM KEA

Bundes-Förderung kEM Bund

01.02.2022Folie 11

http://www.klimaschutz.de/


DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Harald Höflich

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Referat 63: Energieeffizienz in Haushalten und Unternehmen

Tel.: 0711 126 1223

E-Mail: harald.hoeflich@um.bwl.de
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mailto:harald.hoeflich@um.bwl.de


www.kea-bw.de KSG- § 7b – 01.02.2022 7

Rückblick auf Jahr 1 
Datenauswertung, Steckbrief

Häufigste Probleme und Fehler 

Andrea Immendörfer, KEA-BW
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Steckbriefe – Grundsätzliches

▪ Kennwerte sind für die Meta-Ebene

▪ „wo geht die Energie hin im Ländle“

▪ Bitte beachten Sie die Fußnoten auf Seite 4
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Steckbriefe – Grundsätzliches

▪ Für Analyse auf Gebäudeebene 
gehen Sie bitte zurück zu Ihrem 
Erfassungstool

▪ Dort: detaillierter 
Benchmarkvergleich nach Strom 
und Wärme getrennt
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Steckbriefe – worauf achten

▪ Für interne Prüfung gedacht

▪ Was steht hinter Abweichungen? Falscher Wert? Einsparpotential? Berechtigt? 

▪ Im ersten Jahr nur bedingt belastbare Kennwerte!

→ Daten nicht eingereicht, da freiwillig - ok

→ Daten nicht eingereicht, Pflichtangabe – nicht ok
→ Was kriegen die Einwohner für den hohen 
Verbrauch? Kurbetrieb?

→ Einwohnerwert verstanden? korrekt? Aktuell? 
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Weitere Erkenntnisse aus dem ersten Jahr

Wir haben zugehört…
▪ Erschwerte Situation: Pandemie
▪ Über 600 Fragen beantwortet → FAQs erweitert

▪ Nicht viele Kommunen machen KEM (KSG-Definition)
▪ Oft keine Energieausweise
▪ Ein paar neue Gebäudetypen – insbesondere Backhäuser

▪ Oft fehlen Bezugsgrößen, (Flächen, angeschlossene Einwohner…)
▪ Kläranlagen nutzen Einwohnerwerte aus Baujahr
▪ Größenordnungsfehler

▪ Quellen für Missverständnisse und Fehler identifiziert
▪ Nutzerfreundlichkeit verbessert
▪ Den Prozess „Welche Infos brauche ich wann“

▪ → Schlüsse gezogen…verbessert…→ …
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Änderungen und neue Tools
im Folgenden die wichtigsten Headlines 
bitte auch Videoaufzeichnung beachten!

Live-Demonstration



www.kea-bw.de KSG- § 7b – 01.02.2022 13

Start für „KSG-7b-Neulinge“

▪ https://www.komems.de/do
wnload/Wegweiser_kl.Komm
unen_KSG_7b.pdf

▪ (nach einloggen auf 
komems.de)

https://www.komems.de/download/Wegweiser_kl.Kommunen_KSG_7b.pdf
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Änderungen im 2. Jahr (2022)

▪ https://www.komems.de/d
ownload/Kurzanleitung+Ne
uerungen_KSG_7b.pdf

▪ (nach einloggen)

https://www.komems.de/download/Kurzanleitung+Neuerungen_KSG_7b.pdf
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Häufige Fragen & Antworten - FAQs

▪ https://www.komems.de/d
ownload/FAQs_KSG_7b.pdf

▪ (nach einloggen)

https://www.komems.de/download/FAQs_KSG_7b.pdf
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Wichtigste Punkte der Online-Demo:
(Vgl. Videoaufzeichnung)

▪ Neues Layout

▪ Zeilen- und Spaltennummern unter Ansicht, einblendbar im Menüabschnitt "Anzeigen" 
→"Überschriften".

▪ Verbräuche von ausgelagerten kommunalen Gebäuden (Eigenbetriebe etc.) müssen eingetragen 
werden, solange Sie zu den 80% gehören.

▪ alle gelben Felder in einer Zeile müssen ausgefüllt sein – siehe FAQs für folgende Fälle:

– Unbeheizte Gebäude

– fehlenden Unterzählern bei Stromheizung 

– verbundenen Gebäuden,/ mehrere Gebäude an einem Hauptzähler

▪ Erweiterte Berchnungshilfen auf Blatt „Hilfe & Infos“ beachten
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Bundesförderung KEM:
Kommunalrichtlinie

Claus Greiser

17
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Bundesförderung KEM:
Kommunalrichtlinie

Gefördert werden die Implementierung und Erweiterung eines 
Energiemanagements.

Förderfähige Komponenten: 

▪ mobile und fest installierte Messtechnik, Zähler und Sensorik für die 
Messgrößen Strom, Spannung, elektrische Leistung, Temperatur, Wärme-
und/oder Kältemenge, Volumenstrom (flüssig, gasförmig), Beleuchtungsstärke 
und Druckluftmenge 

▪ Instrument zur Auswertung messtechnischer Daten und energetische Bewertung 
von Gebäuden und Anlagen (z. B. Energiemanagementsoftware)

Förderfähige Maßnahmen: 

▪ Einsatz von Fachpersonal, das im Rahmen des Vorhabens zusätzlich beschäftigt 
wird. Je nach Umfang der geplanten Aufgaben kann auch mehr als eine Stelle 
gerechtfertigt sein, der Aufgabenumfang darf eine Teilzeitstelle von 50 % nicht 
unterschreiten. 
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Bundesförderung KEM:
Kommunalrichtlinie

Förderfähige Maßnahmen: 

▪ Einsatz fachkundiger externer Dienstleister zur: 

– Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des 
Energiemanagementsystems im Umfang von bis zu 45 Beratungstagen 
im Bewilligungszeitraum bzw. 20 Beratungstagen, sofern bereits 
Teilkonzept Liegenschaften gefördert wurde 

– Durchführung einer Gebäudebewertung 

– Erstzertifizierung des Energiemanagementsystems nach einem 
anerkannten Zertifizierungssystem (wie z. B. Kom.EMS für 
Gebietskörperschaften) 

▪ Dienstreisen für zusätzliche Weiterqualifizierungen an bis zu 15 Tagen 

▪ Fördersatz: 70% bzw. bei finanzschwachen Kommunen 90%
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https://www.kea-
bw.de/energiemanagement/wissensportal/erstklassige-
foerderung-fuer-kommunales-energiemanagement
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Landesförderung KEM: Klimaschutz-Plus

Strukturelles Coaching zur Qualitätssicherung bei Energiemanagement

▪ Gefördert wird die fachliche Anleitung und Begleitung des Prozesses 
zur Zertifizierung eines Energiemanagementsystems nach dem 
Qualitätsstandard „Kom.EMS“.

▪ 7 AT, 75%, max. 600 €/AT

Haben Sie Fragen zur Förderung? Mail an Claus.Greiser@kea-bw.de

mailto:Claus.Greiser@kea-bw.de
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▪ Di. 15. Februar 2022
Förderprogramm Klimaschutz mit System – von 
aktuellen Projekten profitieren – systematisch 
handeln

▪ Di., 1. März 2022
Wie Kommunen in Baden-Württemberg 
Carsharing attraktiv gestalten

▪ Di., 15. März 2021
klimaschutz_konkret online: Klimaschutz- und 
Energiemanagement zentral organisieren: Ein 
Vorteil für Gemeindeverwaltungsverbände

weitere Termine und Anmeldung siehe:

www.kea-bw.de/veranstaltungen

22

Unsere nächsten Termine: 
immer dienstags
von 10:45 bis 11:45 Uhr

http://www.kea-bw.de/veranstaltungen


www.kea-bw.de KSG- § 7b – 01.02.2022 23

Live Registrierung bei www.komems.de
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Fragen aus dem Chat

24
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Fragen aus den beiden Chats (10:45 + 14:00) - 1

Grundsätzliches:

▪ Muss jede Kommune dieser Erfassung verpflichtend vornehmen? Unsere Kommune ist sehr klein (2.500 Einwohner) und wir 
haben nur 8 Mitarbeiter, somit eigentlich bisher keine Kapazität für diese Aufgabe. Die Gesetzespflicht gilt für alle Kommunen

▪ Keine Zeiterfassung mehr? Danke! - Doch, die Zeit, die Sie für die Berichterstattung benötigen, soll auch zumindest dieses Jahr 
weiter erfasst werden.

▪ Was ist mit KEM bzw. ohne KEM gemeint? 

▪ Mit bzw. ohne kommunales Energiemanagement – siehe FAQs für volle Definition laut Klimaschutzgesetz

▪ Muss man alles auf einmal ausfüllen oder kann man die Datei zwischenspeichern und dann nach und nach ausfüllen und 
abschließend dann hochladen? Achtung! Das XLS- Erfassungstool muss zwingend heruntergeladen, lokal gespeichert und lokal 
bearbeitet werden (und dann hochgeladen werden). Online Bearbeitung ist gar nicht möglich.

▪ Kann ich das Tool mit KEM benutzen, auch wenn nur ein Teil unserer Gebäude im KEM aufgeführt sind und auch nur diese 
Gebäude in unserem Energiebericht berücksichtigt sind? 

▪ Nein, der Energiebericht muss alle Kategorien und insbesondere 80% der Nichtwohngebäude abdecken. Sonst sollten sie das Tool 
„Ohne KEM“ nutzen, s. FAQs.
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Fragen aus dem Chat - 2

Steckbriefe:

▪ Müssen wir Unstimmigkeiten im Steckbrief 2020 korrigieren und eine überarbeitete Excelliste nachreichen? -Nein. Achten Sie 
einfach darauf dass die Daten bei der nächsten Einreichung stimmen.

▪ Steckbriefe: Ich habe keinen Steckbrief erhalten/ Es fehlen Daten / Es gibt andere Fragen dazu…- Möglicherweise ging der 
Steckbrief an einen anderen Ansprechpartner – bitte überprüfen Sie die Ansprechpartner in Ihrem Kom.EMS-Konto. Wenn gar 
nicht eingegangen, oder bei Fragen/ Kommentaren zu Daten schreiben Sie bitte an energiemanagement@kea-bw.de. Die 
Überprüfung wird so schnell wie möglich erfolgen, aber etwas Zeit brauchen. Die KEA-BW bittet um Verständis!

Jahr 1 (2021)

▪ Muss das 1. Berichtsjahr nachträglich hochgeladen werden? - Im Sinne der Gesetzespflicht - ja! Allerdings hat noch größere 
Priorität, dass die Daten für das zweite Jahr bis zum 30.06.22. eingereicht werden.

▪ Wenn die Erfassung 2020 angefangen und fortgeschritten ist mit dem alten Tool, was tun? Die Erfassung fürs erste Jahr, also die 
Daten für 2020 müssen im alten Tool geliefert werden und entsprechend der alten Anleitung hochgeladen werden – ggf. diese 
Dokumente bei der KEA-BW anfragen. Die Erfassung für dieses Jahr (Daten 2021) muss aber zwingen in den neuen Dokumenten 
erfolgen. Grunddaten wie Gebäudename etc. können spaltenweise rüber kopiert werden.

▪ Ist das 1. Berichtsjahr ist das Jahr 2021? - Sie mussten 2021 das erste mal berichten. Wenn wir vom Berichtsjahr sprechen, 
beziehen wir uns auf das Jahr, für das Sie die Daten berichten, also das Vorjahr – das war für die erste Runde das Jahr 2020. Das 
wiederum heißt, dass das Ende Ihrer Abrechnungsperiode in diesem Jahr liegt (könnte also auch 01.Nov. 2019 – 31.10.2020 
gewesen sein.

mailto:energiemanagement@kea-bw.de
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Fragen aus dem Chat - 3

Kläranlagen

▪ Was ist, wenn das Klärwerk sich autark betreibt? Wird das in irgendeiner Form kenntlich gemacht/ist das möglich? Nein. Es 
interessiert der Gesamtverbrauch - nur bedingt, wie der abgedeckt wird. Sie sollten sicherstellen, dass Sie den eigenerzeugten, 
selbstverbrauchten Strom angeben.

▪ Mehrere Kommunen hängen an einer Kläranlage und trotzdem muss die Größenklasse der Gesamtkläranlage bei jeder 
angeschlossenen Kommune angegeben werden, jedoch nur die eigene Einwohnerzahl - passt irgendwie dann nicht zusammen, 
oder? - Das hat seine Gründe, denn für die Größenklassen liegen unterschiedliche Kennwerte vor  – der Einwohnerwert ist nicht 
teil der Kennwertbildung, sondern hilft beim Einordnen der Kennwerte.

▪ Welche Einwohnerzahlen sind heranzuziehen?  - Nur die angeschlossenen Einwohner Ihrer Kommune. Aber letztendlich müssen 
ja alle Ihre Einwohner an eine Kläranlage angeschlossen sein, ggf. an mehrere verschiedene. Also sollte die Zahl in Summe den
Gesamteinwohnern entsprechen. Zusätzlich brauchen Sie aber auch noch den Einwohnerwert für Ihre Kommune. Den muss Ihnen 
der Zweckverband geben und dazu muss auch (anteilig) der Energieverbrauch passen, den er für Ihre Kommune rausrechnet – s. 
FAQs.

▪ Eine Kläranlage wird über einen Abwasserzweckverband betrieben, dem mehrere Kommunen angehören. Wir erhalten die 
Verbrauchsangaben vom Klärwerk. / Wenn die Gemeinde keine eigene Kläranlage hat, woher bekommen wir die Daten? Diese 
müssen vom Betreiber angefragt werden, der verpflichtet ist, sie herauszugeben, da Gesetzespflicht. Bitte FAQs und Arbeitshilfe 
„https://www.komems.de/download/Kl%C3%A4rA+WAsserV_Anfrage_von_Dritten.pdf   beachten.
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Fragen aus dem Chat - 4

Wie/ Was muss erfasst werden?

▪ Müssen gemeindeeigene und angemietete Wohnungen, die von Asylbewerbern bewohnt werden, aufgenommen werden?  -
Nur wenn Diese als Teil von „Wohnheimen für dauerhaftes Wohnen“ gesehen werden können – für die genauen Regelungen dazu 
bitte in den FAQs zu „Wohnheimen“ nachlesen.

▪ Wie kann ich vorgehen, wenn ich nicht alle Daten für 2021 vorliegen habe, da sie einfach nicht erfasst werden? - Die Daten 
müssen nun aber laut Gesetz erfasst werden. Hauptsächlich geht es ja um Verbräuche laut Rechnung – die müssten der Kämmerei 
vorliegen. Für Nacherfassung von Flächen von Gebäuden etc. – siehe FAQs.

▪ Wir haben für die Straßenbeleuchtung eine Information, wo die Zähler sind, für die wir auch Abrechnungen erhalten. Aber wie 
muss ich dann hier die Länge der Straßenzüge erfassen? S. FAQs: eine Schätzung genügt, z.B. über Abmessen von einem Plan.

▪ Weiter gehört die Schule nicht einer einzelnen Gemeinde, sondern ist ein Schulverband mit zwei weiteren Gemeinden. Müssen 
wir die Schule erfassen? - S. FAQs – die Schule sollte von der Gemeinde erfasst werden, auf deren Gemarkung sie steht.

▪ Müssen wir den Verbrauch vom 01.01-31.12.2021 als Verbrauch in die Tabelle eingeben oder dürfen wir auch den Verbrauch 
der Abrechnung z.B. Gasrechnung vom 09.2020 bis 09.2021 eintragen, da uns sonst keine Daten vorliegen. Solange die 
Abrechnungsperiode ca. 12 Monate beträgt, ist eine unterjährige Periode OK. Wenn Sie allerdings mehr als wenige Tage von den 
12 Monaten abweicht, müssen Sie die vorhergehende Rechnung anteilig mit einrechnen – s. FAQs.

▪ Man braucht doch 80 % zur Energieverbrauchserfassung als Kommune mit Energiemanagement - Ja…pro Kategorie, also 80% bei 
Nichtwohngebäuden, 80% bei Bädern,…
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Fragen aus dem Chat - 5

Deadline 30.06., Mit KEM/ Ohne KEM

▪ Was tun, wenn die Daten für 2021 bis Juni nicht vollständig erfasst werden können und nicht vorliegen? Sollen dann nur die 
verfügbaren Daten eingetragen werden? / Was tun, wenn die Abrechnungen der Stadtwerke erst im August kommen? 
Schätzen? - Es müssen grundsätzlich alle Daten berichtet werden. - Im Sinne der 80%-Regel (s. FAQs) können Sie evtl. kleinere 
einzelne Verbräuche, für die Sie noch keine Rechnungen haben, weglassen.Für Kommunen „ohne KEM“ ist es zulässig, die 
Verbräuche des Vorjahres zu berichten (inoffizielle Regel). Das sollte dann aber Jahr um Jahr so beibehalten werden. Den 
Abrechnungszeitraum geben Sie wahrheitsgemäß mit dem Vorjahr an.

▪ Aktuell erhalten wir die letzten EVU-Rechnung gegen März/April und können erst im Anschluss den Bericht erstellen. Dieser 
wird im Anschluss in den Gemeindedurchlauf gegeben und aus unserer Sicht unmöglich…zum 30.06. abzugeben. Nun rutscht 
unsere Kommune dadurch in “nicht-KEM”,…. Wir können die einzelnen Daten für die, je nach Definition (Adresse), 3700 
Liegenschaften natürlich liefern – die Randbedingungen für den Bericht werden sich dadurch aber nicht ändern und Ist hier 
eine Änderung geplant?  - Nein, keine Änderung geplant. Jedoch wäre es zulässig, die unverabschiedete Version des 
Energieberichts einzureichen. Wie präsentiert, kann ein automatisch generierter Bericht sein, Er muss aber alle Kategorien des 
Klimaschutzgesetzes enthalten und jeweils 80% der Verbräuche pro Kategorie (s. FAQs) Wenn das nicht möglich ist, dann müssen 
Sie bitte als „Kommune ohne KEM“ berichten.

▪ Das Datum 30.06.2022 war mit eine der größten Hürden ..... und der Wunsch vieler Kommunen nach längerer 
Bearbeitungsfrist!!!! - Die Frist ist im Gesetz verankert – rein juristisch gibt es hier keine Möglichkeit für Verlängerung. Der Grund 
für den Termin ist, dass Energieverbräuche zeitnah betrachtet werden müssen, um sinnvolle Konsequenzen daraus abzuleiten.
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Fragen aus dem Chat - 6

Beteiligung an Gesellschaften

▪ Gibt es eine Regel, ab wann über Gesellschaften berichtet werden muss, an denen die Stadt beteiligt ist? - S. FAQs – Beteiligung 
größer als 25%, also wenn Sperrminorität gegeben.

▪ Woher kommt die Festlegung, dass über ausgelagerte Liegenschaften berichtet werden muss, wenn die Kommune mind. zu 
25% an der Gesellschaft der ausgel. Liegenschaft beteiligt ist? - Bei einer Beteiligung von über 25% haben Sie eine Sperrminorität 
und genügend Einfluss um Einsicht in die Rechnungen zu verlangen. Daran orientiert sich die Definition des Umweltministeriums.

▪ Im vergangenen Jahr hatten wir die Kreiskliniken nicht miterfasst. Sind diese, wenn es sich um Eigenbetriebe des Landkreises 
handelt in diesem Jahr ebenfalls zu erfassen? Ja, wenn ein Eigenbetrieb oder eine Gesellschaft mit mehr als 25% kommunalem 
Anteil, dann muss berichtet werden.

Tools, Kom.EMS und EM-Software

▪ Sind Schnittstellen zu EM-Software in Planung? Manche EM-Software-Anbieter bieten wohl eine passende Datenaufbereitung für 
§7b- Daten an. Letztendlich geht es ja aber einfach um die jährlichen Verbräuche pro Liegenschaft, entweder als Liste oder als 
Summe – das sollte jede EM-Software liefern können. 

▪ Wie gehen KOM-EMS und eine bisher vorhandene Gebäudemanagement-Software inkl. Modul Energiemanagement zusammen? -
Kom.EMS ist ein Prozessmanagement Tool, keine EM oder FM-Software.  Teil des Prozesses ist die Nutzung einer 
Energiemonitoringsoftware. Dafür sind gewissen Mindestanforderungen definiert – hier: 
https://www.komems.de/EnergyManagement/software/
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Fragen aus dem Chat - 7

Registrierung
▪ Kann ich als Verantwortlicher eines Gemeindeverwaltungsverband auch mehrere Kommunen über mein KomEMS registrieren? 

Sie sollten sicherstellen, dass alle betroffenen Kommunen registriert sind, denn die Berichterstattung für §7b muss von jeder 
einzelnen Kommune unter Ihrem Namen hochgeladen werden. Wie Sie diese auf GVV-Ebene bündeln können? – KEA-BW 
kontaktieren!

▪ Wenn ich mich als "Person" angemeldet habe, wird mir dann angezeigt, ob es meine Gemeinde bereits gibt? - Nein, nur wenn 
Sie genau den selben Namen eingeben. Jede Kommune darf nur einmal registriert sein – es ist aber Aufgabe der KEA-BW, dies zu 
prüfen und Sie zu informieren.

Förderung
▪ Benötigt man ein Angebot vom externen Dienstleister zur Antragsstellung? - Definitive Ansage steht aus – vermutlich nein, 

qualifizierte Schätzung genügt.

Sonstiges

▪ Definition: Netto-Treibhausneutralität???? - Der Begriff Treibhausgasneutralität wird für Aktivitäten verwendet, bei denen keine 

Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben oder deren Emissionen vollständig kompensiert werden (Netto null Emission). Wenn 

keinerlei Treibhausgase emittiert werden, also auch nicht kompensiert werden müssen, spricht man auch von Emissionsfreiheit.

▪ Nachricht einer Energieagentur:  Bei der Erfüllung der Verpflichtung kann eventuell ein Dienstleister (z.B. eine Energieagentur)

mit eigebunden werden. Damit kann das eigene Personal entlastet werden.
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Fragen zum Klimaschutzgesetz § 7b immer an:

energiemanagement@kea-bw.de
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Danke!

Bereich Energiemanagement

KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

Kaiserstr. 94a

76133 Karlsruhe

energiemanagement@kea-bw.de

www.kea-bw.de 




